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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 8 5 / 2 0 1 7 / B V    

Datum: 

10.05.2017 

Federführung: 

Dezernat III, Kinder- und Jugendamt 

Beteiligung: 

Dezernat I, Rechtsamt 

Betreff: 

Förderprogramm „Mobiliaranschaffung in 
Kindertageseinrichtungen„ 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Jugendhilfeausschuss 30.05.2017 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und 
Finanzausschuss 

20.06.2017 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 29.06.2017 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:    

Der Jugendhilfeausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem 
Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt das als Anlage beigefügte Förderprogramm 
„Mobiliaranschaffung in Kindertageseinrichtungen“. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Gesamtkosten 2017 - 2020 800.000 Euro 

  

Einnahmen:  

keine  

  

Finanzierung:  

 Ansatz in 2017 200.000 Euro 

 Zusätzliche Veranschlagung ab 2018 bis 2020 jährlich 200.000 Euro 

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Stadt Heidelberg gewährt bisher keine Zuwendungen zur Anschaffung von Mobiliar in 
Kindertageseinrichtungen. Auf Grundlage des beigefügten Förderprogramms sollen in 
den nächsten 4 Jahren die Träger der Kindertageseinrichtungen bei der Anschaffung von 
Mobiliar unterstützt werden. 
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Begründung:  

1. Ausgangslage: 

Seit dem 1. Januar 1996 hat ein Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Darüber hinaus wurde ab dem 
1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr eingeführt. Um diesen Rechtsanspruch erfüllen zu können, stellen in Heidelberg 
derzeit 43 unterschiedliche Träger in 129 Kindertageseinrichtungen Betreuungsplätze für Kinder bis 
zum Schuleintritt bereit. In den letzten Jahren stand vor allem der Platzausbau für die 
Kleinkindbetreuung im Vordergrund, daneben wurden auch immer mehr Betreuungsplätze für 
Kindergartenkinder in Ganztagesplätze umgewandelt.  
Inzwischen sind viele der vorhandenen Kindertageseinrichtungen in die Jahre gekommen, so dass 
in den nächsten Jahren neben dem Ausbau der Betreuungsplätze aufgrund der steigenden 
Kinderzahlen auch ein Fokus auf den Erhalt der vorhandenen Betreuungsplätze gelegt werden 
muss.  

2. Neues Förderprogramm“Mobiliaranschaffung in Kindertageseinrichtungen“: 

Nach § 8 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) sind die Kommunen verpflichtet, einen Zuschuss in 
Höhe von mindestens 63 Prozent der Betriebsausgaben der Kindergärten zu gewähren. In 
Heidelberg ist die Förderung der Kindertageseinrichtungen in der Örtlichen Vereinbarung (ÖV) 
geregelt, die regelmäßig fortgeschrieben wird, zuletzt im Mai 2016 (Drucksache 0152/2016/BV). 
Nach dieser Vereinbarung werden neben den Zuschüssen zu den Betriebsausgaben auch 
Zuschüsse zu baulichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gewährt. Mobiliar ist hier 
bisher ausdrücklich aus der Förderung ausgenommen. Die Träger der Kindertageseinrichtungen 
müssen daher neue Möbel aus den Zuschüssen zu den Betriebsausgaben, den Elternentgelten, 
Spenden oder Eigenmitteln finanzieren. 
Aufgrund des Alters vieler Kindergärten, die Betreuungsplätze für Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt anbieten, ist davon auszugehen, dass in den nächsten 4 Jahren 
ungefähr die Hälfte dieser Einrichtungen neues Mobiliar benötigt. Dies ist für die Träger der 
Kindertageseinrichtungen mit erheblichem finanziellen Aufwendungen verbunden. Die Ausstattung 
muss so beschaffen sein, dass keine Gefährdung für Kinder besteht. Bei einer Ganztagesbetreuung 
ist eine warme Mahlzeit bereitzustellen, weshalb eine Verteilküche oder eine Zubereitungsküche 
erforderlich ist. Es sind unter anderem Vorgaben der Unfallkasse, des Gesundheitsamtes und der 
Lebensmittelaufsicht zu beachten.  
Die Erfahrung in den städtischen Kindertageseinrichtungen hat gezeigt, dass bei einer 
Neuausstattung mit Kosten in Höhe von ungefähr 25.000 Euro je Gruppe zu rechnen ist. Es ist 
vorgesehen, im Wege der Anteilsfinanzierung aus dem Förderprogramm 1/3 der Kosten, die den 
Trägern der Kindertageseinrichtungen für die Neumöblierung entstehen, zu übernehmen. Die 
förderfähigen Kosten sind auf 25.000 Euro pro Kindergartengruppe beschränkt. 

3. Finanzielle Auswirkungen: 

Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind für die Mobiliaranschaffung in Kindergärten jährlich 200.000 
Euro vorgesehen, darüber hinaus sind in den beiden Jahren je 200.000 Euro als 
Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Bei derzeit ungefähr 170 förderfähigen 
Kindergartengruppen ist davon auszugehen, dass diese eingeplanten Haushaltsmittel reichen, um 
den Bedarf im Förderzeitraum zu decken.  
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4. Ausblick: 

Den Trägern der Kindertageseinrichtungen wurde bereits im Gesamtträgertreffen am 09. Mai 2017 
das Förderprogramm vorgestellt. Sobald das Förderprogramm „Mobiliaranschaffung in 
Kindertageseinrichtungen“ beschlossen ist, werden die Träger nochmals ausführlich über die 
Förderung und das Antragsverfahren informiert. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

SOZ 5 + 
Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und 
Freizeitangebotes, der Spiel- und Bewegungsräume für Kinder und 
Jugendliche 

  Begründung: 

  
Die Bezuschussung der Mobiliaranschaffung in Kindertageseinrichtungen 
kann zum Erhalt der Betreuungsplätze beitragen 

  Ziel/e: 

   
  Begründung: 

   
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 

gezeichnet 
Dr. Joachim Gerner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Förderprogramm „Mobiliaranschaffung in Kindertageseinrichtungen“ 
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